
 Gemeinde Unterwellenborn 
mit den Ortsteilen Birkigt, Bucha, Dorfkulm, Goßwitz, Kamsdorf, Könitz, Langenschade, 
Lausnitz, Oberwellenborn und Unterwellenborn 

 

 

Checkliste für Vereine zur Beantragung einer Veranstaltung 

 

Abgrenzung private Veranstaltung und öffentliche Veranstaltung: 
Privatveranstaltung Öffentliche Veranstaltung 

Kein Zutritt für „jedermann“ Zutritt grundsätzlich für „jedermann“ 

Meist vorherige Einladung Öffentliche Werbung 

Klar erkennbare, jedenfalls tatsächliche 
Beziehung der Gäste zum Gastgeber 

Unbestimmter, vielzähliger Personenkreis  

 

Anzeige an die zuständige Behörde (Ordnungsamt): 
- Spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn (maßgeblich ist der Eingang!) 
- Personalien des Veranstalters/Verantwortlichen 
- Art der Veranstaltung 
- Ort der Veranstaltung (ggf. nähere Bezeichnung erforderlich) 
- Zeitraum der Veranstaltung 
- Zahl der zuzulassenden Teilnehmer der Veranstaltung (kalkuliert) 
- Bei größeren Veranstaltungen ein Sicherheitskonzept erstellen und einreichen (dieses drei 

Monate vorher abgeben) 
 

Welche Formulare werden für was benötigt? 
Anmeldung der Veranstaltung (Gemeinde Unterwellenborn, Ordnungsamt): 

- Anzeige einer öffentlichen Veranstaltung/Vergnügung gem. §42 (1) Thüringer 
Ordnungsbehördengesetz inkl. Merkblatt 

- Zusatzblatt zu Anzeige/Antrag auf Genehmigung einer öffentlichen Veranstaltung 
 
Öffentliche Werbung in Form von Plakaten und Bannern (Gemeinde Unterwellenborn, 
Ordnungsamt): 

- Antrag auf Plakatierung 
 
Offene Feuer im Freien (Gemeinde Unterwellenborn, Ordnungsamt): 

- Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Ordnungsbehördlichen Verordnung der Gemeinde 
Unterwellenborn: Offene Feuer im Freien 

 
Straßensperrungen, Halte- und Parkverbote, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Festumzüge (LRA SLF-
RU, Straßenverkehrsamt): 

- Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für die Durchführung einer Veranstaltung auf 
öffentlichem Verkehrsgrund 
 

Zelte über 75 m2 Grundfläche (LRA SLF-RU, Bauaufsichtsbehörde): 
- Anzeige zur Gebrauchsabnahme fliegende Bauten 

 
Sperrzeitverkürzung bei Ausgabe von Speisen und Getränken (LRA SLF-RU, Gewerbeamt): 

- Antrag auf Sperrzeitverkürzung 
 
Marktfestsetzung (LRA SLF-RU, Gewerbeamt): 

- Mindestens vier Wochen vorher beantragen, direkt beim Gewerbeamt 
 
Feuerwerke (Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz TLV): 

- E-Mail-Adresse: feuerwerk@tlv.thueringen.de 
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Zusätzlich zu beachten: 
Ordner: 

- Hier gibt es keine konkrete Regelung. 
- Es wird ungefähr gerechnet: 1 Ordner pro 100 Besucher.  
- Dies ist abhängig davon, um welche Art der Veranstaltung es sich handelt. 

 
Parkplätze: 

- Hier gibt es keine konkrete Regelung. 
- Dies ist abhängig davon, um welche Art der Veranstaltung es sich handelt. 

 
Toiletten: 
Auszug Vorgabe Gesundheitsamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


